
Immer mehr Menschen sind da-
von überzeugt, dass eine opti-
male individuelle Vorsorge für
den Fall einer Krankheit uner-
lässlich ist.

Diese Vorsorge sollte aus
zwei, gegebenenfalls auch drei
Dokumenten bestehen:

• einer Patientenverfügung (oder
auch Vorausverfügung genannt);

• einer „Vorsorgevollmacht für
Gesundheitssorge und weitere
Angelegenheiten“ und ergän-
zend

• einer Betreuungsverfügung.

Die Patientenverfügung/Voraus-
verfügung richten Sie an den be-
handelnden Arzt. Sie legen für
den Fall eigener Entscheidungs-
unfähigkeit bindend Behand-
lungswünsche für eventuell zu-
künftig auftretende konkrete
Krankheitszustände fest.

In der „Vorsorgevollmacht für
Gesundheitssorge und weitere
Angelegenheiten“ benennen Sie
einen oder mehrere Bevoll-
mächtigte, die sich dafür einset-
zen, Ihre Patientenverfügung
durchzusetzen und die in weite-
ren Angelegenheiten für Sie han-
deln dürfen. Falls die Krank-
heitssituation nicht oder nicht
konkret genug in Ihrer Patien-
tenverfügung erfasst ist, kann
der Bevollmächtigte maßgeblich
zur Ermittlung Ihres Willens bei-
tragen.

In der Betreuungsverfügung
schlagen Sie für den Fall einer

notwendigen gesetzlichen Be-
treuung eine Person Ihres Ver-
trauens – und gegebenenfalls Er-
satzpersonen – vor, die vom Vor-
mundschaftsrichter als Ihr ge-
setzlicher Betreuer bestellt wer-
den soll. Der Richter muss sich
in der Regel an diese Vorschläge
halten. Für die Bereiche, für die
eine Vollmacht vorliegt, wird in
der Regel kein Betreuer bestellt.

Jeder Mensch hat andere Le-
benserfahrungen und entspre-
chend verschiedene individuelle
Gründe für seine Einstellung ge-
genüber medizinischen Maß-
nahmen. Als Verfasser einer Pa-
tientenverfügung sollten Sie die-
se individuelle Motivation dar-
stellen. Damit zeigen Sie, dass
Sie sich mit existenziellen Fra-
gen des Lebens beschäftigt ha-
ben. Deshalb sollten Sie von For-
mulierungen, die pauschal auf
die unbestimmte Angst vor ei-
nem „würdelosen Sterben“ ver-
weisen, absehen. Also etwa: „Ich
habe vom Pflegenotstand in
Deutschland gehört...“

Schwammige Formulierun-
gen und unbestimmte Begriffe
sollten Sie in ihrer Patientenver-
fügung vermeiden. Für den be-
handelnden Arzt können sie zu
allgemein und unspezifisch sein.

Sie können dazu führen, dass
der Arzt sie nicht befolgen kann.
Die eigene Verfügung muss sich
auf konkrete Krankheitszustän-
de oder Symptome beziehen.
Besteht bereits eine Vorerkran-
kung, können Sie auch mit Blick
auf diese Krankheit Behand-
lungsanweisungen festlegen.

Vermeiden Sie Formulare, in
denen Sie vorgefertig-
te Sätze und Aussagen
nur noch ankreuzen
müssen. Um auf Ihre
Situation und persön-
lichen Vorstellungen
zutreffende Formulie-
rungen zu finden, ist
ein Beratungsge-
spräch insbesondere

über pflegerische, medizinische,
aber auch zu juristischen Fragen
äußerst empfehlenswert.

Medizinische und pflegeri-
sche Maßnahmen können im
Ernstfall lebensrettend oder lei-
densmindernd sein. Lehnen Sie
diese deshalb niemals pauschal
ab. Sie könnten damit ungewollt
einen Behandlungsabbruch aus
Kostengründen legitimieren.

Es gibt viele Fragen zum The-
ma Patientenvorsorge. Ein wich-
tiger Ansprechpartner sollte im-
mer Ihr behandelnder Arzt sein.
Umfassende Informationen bie-
tet darüber hinaus die Patien-
tenschutzorganisation Deutsche
Hospiz Stiftung.

Internet: www.hospize.de
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Ein Beratungsgespräch
ist dringend erforderlich!

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,




